
Förderung der Suchtberatungs- und Behandlungsstellen (588) im Landkreis Görlitz 2019 

Träger der Maßnahrr Maßnahme Personalausstattung Anerkannte davon Zuschuss Zuschuss Gesamt- Eigenmittel des Drittmittel 
Gesamtkosten a) Personalkosten Landkreis Freistaat Zuschuss Trägers 10 % (städtische 

b) Sachkosten Görlitz Sachsen Förderung) 
SBB Zittau mit der 4, 1 VZÄ Suchthilfe 

Come back e.V. Zittai Außenstelle 0,95 VZÄ Verwaltung 331.789 € 291.964 € 175.598,66 € 123.011,44 € 298.609,70 € 33.178,90€ Ebersbach- 39.825 € 
Neuqersdorf 

SBB Weißwasser mit 3,25 VZA Suchthilfe 195.415,00 € Diakonie St. Martin Außenstelle Niesky 0,625 VZÄ Verwaltung 237.925 € 18.480,00 € 126.128,82 € 88.003,68 € 214.132,50 € 23.792,50 € 

Sozialteam- 276.992,10 € Sozialtherapeutischee PSBB Görlitz mit der 4,0 VZÄ Suchthilfe 296.258 € 
Einrichtungen f. Außenstelle Löbau 0,9 VZÄ Verwaltung 332.769 € 36.511 € 148.239,70 € 128.752,40 € 30.776,90 € 25.000,00 € 

Sachsen qGmbH (301.992, 10 €) 

11,45 VZÄ Suchthilfe 723.358,81 € 
Summe 2,475 VZÄ Verwaltung 902.483 € 88.875,02 € 449.967,18 € 339.767,52 € 789.734,30€ 87.748,30 € 25.000,00 € 

Zuwendungsart: 
Finanzierungsart: 

Begründung: 

Projektförderung 
Anteilsfinanzierung 

Die Förderung des Freistaates Sachsen erfolgt auf der Grundlage der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz 
über die Gewährung einer Pauschale für soziale Zwecke (Sächsische Kommunalpauschalenverordnung - SächsKomPauschVO) vom 02.01.2019. Die 
Grundlage der Berechnung der Zuwendung ist jeweils das Verhältnis der Einwohnerzahl des Zuwendungsempfängers (Landkreis/Kommune) zur 
Gesamteinwohnerzahl des Freistaates multipliziert mit der Verteilungsmasse (verfügbare Haushaltmittel des Freistaates). Zugrunde gelegt werden die, zum 
Zeitpunkt zuletzt ermittelten Einwohnzahlen durch das Statistische Landesamt des Freistaates. Für 2019 wurde die ermittelte Einwohnerzahl vom 31.03.2018 
herangezogen; für den Landkreis Görlitz waren das 255.730 Einwohner. 
Auf dieser Grundlage erhielt der Landkreis Görlitz mit Bescheid v. 07.02.2019 Fördermittel für 2019 in Höhe von 339.767,52 EUR, die in der bewilligten Höhe 
an die Suchtberatuns- und Behandlungsstellen ausgereicht werden, geplant im Haushalt sind 340.800 EUR. 
Im Haushalt des Landkreises 2019 sind 467.800 EUR Zuschuss des Landkreises für die SBB veranschlagt; erforderlich sind rd. 450.000 EUR. Die geringere 
Inanspruchnahme der Landkreismittel ist durch die, im Verlauf des Jahres zeitweise Nichtnachbesetzung von Fachkräftestellen in der Psychosozialen 
Beratungs- und Behandlungsstelle in Göritz, entstanden. 
Die-Förderung der SBB erfolgt vorab der Bescheidung auf der Grundllage von Versorgungsverträgen, in denen u. a. geregelt ist, dass an die 
Beratunggstellen monatliche Abschlagszahlungen ausgereicht werden. 
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